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A. Prüfungsauftrag 
 
Mit Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses vom 24. Januar 2022 der  
 

Stadt Oelde, 
 

im Folgenden auch „Stadt“ genannt, 
 
wurden wir zum Abschlussprüfer für das Haushaltsjahr 2022 gewählt. Auf der Grundlage dieses 
Beschlusses sind wir von den gesetzlichen Vertretern mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 
31. Dezember 2022 unter Einbeziehung der zugrundeliegenden Buchführung und des Lageberichts 
gemäß § 102 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beauftragt worden.  
 
Zudem wurden wir beauftragt, im Rahmen der Berichterstattung über unsere Abschlussprüfung ge-
setzlich nicht vorgeschriebene Analysen und Erläuterungen der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage vorzunehmen. Diese zusätzlichen Analysen und Erläuterungen der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage sind in einer gesonderten Anlage zu diesem Bericht dargelegt. 
 
Wir bestätigen gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW i. V. m. § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer 
Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. Weiterhin 
wurde § 102 Abs. 9 GO NRW beachtet. 

 
Bei der Erstellung des Prüfungsberichts haben wir die deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Er-
stellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, 
(IDW PS 450 n. F.) beachtet.  
 
Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, 
gelten die unter dem 24. Oktober 2022 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die als Anlage 
beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften vom 1. Januar 2017. 
 
Dieser Prüfungsbericht wurde nur zur Dokumentation der durchgeführten Prüfung gegenüber der 
Stadt und nicht für Zwecke Dritter erstellt, denen gegenüber wir entsprechend der im Regelungsbe-
reich des § 323 HGB geltenden Rechtslage keine Haftung übernehmen. 
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B. Grundsätzliche Feststellungen 

 

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter  

 

Aus dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der gesetzlichen Vertreter sowie den sonstigen 

geprüften Unterlagen heben wir folgende Aspekte hervor, die zur Beurteilung der kommunalen Auf-

gabenerfüllung der Stadt von besonderer Bedeutung sind: 

 

 Aussagen zur Ertragslage 

 

Der Jahresabschluss 2022 zeigt, dass die Stadt Oelde in der Gesamtbetrachtung ohne nennens-

werte haushaltswirtschaftliche Negativlangzeitfolgen durch die Corona-Pandemie gekommen ist. 

Die coronabedingten kommunalen Mindereinnahmen (insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer) 

sind nicht in dem Umfang eingetreten, wie zu Beginn zu befürchten war. Im Haushaltsjahr wurde ein 

Jahresüberschuss in Höhe von T€ 4.113 erzielt. Dies entspricht einer Verbesserung im Vergleich 

zum fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von T€ 10.191. 

 

Die ordentlichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr von T€ 91.023 um T€ 8.535 auf 

T€ 99.558 gestiegen und übersteigen mit T€ 11.125 den fortgeschriebenen Planansatz. Mehrer-

träge konnten insbesondere durch die Gewerbesteuer in Höhe von T€ 31.048 erzielt werden; dies 

entspricht einem Anstieg um T€ 8.748 gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz. Das Gewer-

besteueraufkommen 2022 war geprägt von hohen Gewerbesteuernachzahlungen für vergangene 

Veranlagungsjahre und den damit verbundenen Anpassungen der Vorauszahlungen. Es liegt somit 

ein Nachzahlungseinmaleffekt vor, der sich in den Folgejahren so nicht wiederholen wird. Zudem 

konnten gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz Mehrerträge in Höhe von T€ 3.135 bei den 

Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erzielt werden, welche aus den Zuweisungen vom Land 

resultieren. Die ordentlichen Aufwendungen weisen einen Bestand in Höhe von T€ 94.882 aus und 

bleiben mit T€ 786 hinter dem fortgeschriebenen Planansatz. Die Minderaufwendungen resultieren 

im Wesentlichen aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- T€ 2.862), welche ins-

besondere auf die geringeren Instandhaltungsaufwendungen der Grundstücke und der baulichen 

Anlagen (- T€ 816) zurückzuführen ist. Dem stehen die gestiegenen Personal- und Versorgungsauf-

wendungen von T€ 1.120 sowie die gestiegenen bilanziellen Abschreibungen von T€ 826 gegen-

über. 
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 Aussagen zur Vermögens- und Finanzlage 

 

Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Bilanzsumme um T€ 10.837 auf T€ 277.011. 

 

Die Aktivseite wird insbesondere durch das Sachanlagevermögen in Höhe von T€ 237.067 be-

stimmt, was 85,6 % der Bilanzsumme entspricht. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Sachanlagever-

mögen um insgesamt T€ 2.966 angestiegen. Ferner weisen das Vorratsvermögen einen um 

T€ 1.784 und die liquiden Mittel einen um T€ 4.064 höheren Bestand gegenüber dem Vorjahr aus 

und sind somit die wesentliche Ursache für den Anstieg der Bilanzsumme. 

 

Das Eigenkapital erhöhte sich um T€ 3.771 auf T€ 94.665 und die Eigenkapitalquote der Stadt be-

trägt 34,2 %. Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 7.487 

geplant. Neben dem Eigenkapital stellen die Sonderposten eine wesentliche Größe der Bilanz-

summe dar (27,7 %). Gegenüber dem Vorjahr sind die Pensionsrückstellungen um T€ 2.462 gestie-

gen. Die Verbindlichkeiten sind um T€ 5.138 auf T€ 55.460 gestiegen. Davon entfallen T€ 35.814 

auf die Kredite für Investitionen (64,6 %). Im Haushaltsjahr 2022 mussten drei Kredite für Investitio-

nen von insgesamt T€ 4.485 aufgenommen werden. Ein Kredit für Investitionen von T€ 1.315 steht 

auf Abruf bereit und wurde in 2022 noch nicht ausgezahlt. Weiterhin sind die Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen um T€ 3.280 angestiegen. 

 

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit setzt sich aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe 

von T€ 6.927 und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von T€ 12.341 zusammen und 

verbessert sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz. Die Einzahlungen aus Investitions-

tätigkeit liegen um T€ 2.677 unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Diese Entwicklung wird durch 

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verstärkt, die um T€ 50.970 unterhalb des fortgeschrie-

benen Planansatzes bleiben.  

 

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen T€ 3.170 und bleiben um T€ 23.683 unter-

halb des fortgeschriebenen Planansatzes. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit überschrei-

ten den fortgeschriebenen Planansatz um T€ 8.622. Im Berichtsjahr wurden zwei Investitionsdarle-

hen in Höhe von T€ 3.170 für das Förderprogramm „Moderne Schule 2021“ ausgezahlt. 
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 Chancen-, Risiken- und Prognosebericht 
 
Die Folgen des andauernden Ukraine-Krieges und der Energiekrise durch stark gestiegene Ener-
gie-, Material- und Produktionskosten der Unternehmen werden die Steuerertragsentwicklung und 
damit auch das Haushaltsjahr 2023 der Stadt Oelde massiv beeinflussen. Derzeit können die kom-
munalen Steuereinnahmen die inflationsbedingt stark gestiegenen Aufwendungen der Stadt nicht 
auffangen. Infolgedessen ist ein ausgeglichener Haushalt 2023 unter Berücksichtigung aktueller 
Prognosen nicht erreichbar. Laut Haushaltsplanung 2023 wurde bereits ein Jahresdefizit in Höhe von 
T€ 7.487 (nach Abzug von T€ 590 CUIG-Schäden) erwartet. 
 
Die Gewerbesteuerentwicklung 2023 weist ein konstant hohes Vorauszahlungsniveau aus, jedoch 
liegt die Gesamtentwicklung um T€ 1.200 hinter dem Haushaltsansatz. Somit sind derzeit keine 
Mehreinnahmen als Deckungsmöglichkeiten für eventuelle überplanmäßige Ausgaben vorhanden. 
Weiterhin wird mit Sorge auf die Einkommensteuerentwicklung geblickt. Die Haushaltsansätze 2023 
basieren auf Steuerschätzungen vom Herbst 2022. Die Mai-Steuerschätzung des Bundesfinanzmi-
nisteriums ist jedoch deutlich schlechter ausgefallen. Demnach muss der Bund mit Mrd. € 30 weniger 
auskommen als geplant. Infolgedessen müssen auch Bund, Länder und Gemeinden für die Haus-
haltsjahre bis 2027 mit Mrd. € 149 weniger auskommen als ursprünglich im Herbst 2022 angenom-
men. Ein Teil dieser Steuerausfälle geht auch zu Lasten der Städte. Letztlich wird es in den künftigen 
Haushaltsplanungen der Stadt Oelde politisch zu entscheiden sein, ob die Hebesätze der Realsteu-
ern weiterhin teilweise unterhalb der fiktiven Hebesätze liegen sollen. Nach derzeitiger Einschätzung 
droht eine spürbare Haushaltsverschlechterung, die zu mehr Ausgabendisziplin und Zurückhaltung 
zwingen wird. Somit dürfen Steuererhöhungen künftig kein Tabuthema mehr sein. 
 
Eine weitere Belastung mit direkten und indirekten Auswirkungen stellen die steigenden Personal-
kosten durch die hohen Tarifabschlüsse dar. Zum einen führt der aktuelle Tarifabschluss im öffent-
lichen Dienst für die Stadt ab 2023 zu direkten Mehrkosten von T€ 1.471. Zum anderen hat der 
Tarifabschluss Folgewirkungen für die weiteren Aufwendungen der Stadt, wie bspw. Kitabetreuung 
über Schulsozialarbeit, OGS-Betriebskosten, Personal des Kreises oder Jugend- und Familienbera-
tungsstellen, da viele dieser dort steigenden Personalkosten über Umlagen und lohnkostenindizierte 
Verträge direkt an die Stadt weitergegeben werden. 
 
Ein weiteres Risiko liegt in den steigenden Zinsen. Der Anstieg ist insbesondere im Hinblick auf den 
gestiegenen Investitionsbedarf problematisch. Marktüblich sind bereits heute Zinssätze in Höhe von 
4 % p. a. für Darlehen von Kreditinstituten. Angesichts der Mittelveranschlagungen für erstmals ver-
anschlagte Investitionen im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich in den kommenden Jahren ein erhebli- 
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cher Neuverschuldungsbedarf zur Deckung der Investitionen. Je Mio. € 10 offener Finanzierungs-
aldo aus Neuinvestitionen, die eine Zunahme der Neuverschuldung erfordern, wird sich künftig die 
laufende Zinsbelastung langfristig mindestens um T€ 400 p. a. aufgrund notwendiger Kreditinvesti-
tionen erhöhen.  
 
Da das Haushaltsjahr 2022 vom Ukraine-Krieg und den sich daraus ergebenden inflationären Preis-
anstiegen auf dem Energiemarkt geprägt war, hat die Stadt Oelde neben den gesetzlichen Energie-
einsparvorgaben einen Krisenstab für außerordentliche Ereignisse „SAE-Energiemangellage“ ein-
berufen, um die Funktionsfähigkeit der kritischen Infrastruktur sicherzustellen. Die damit verbun-
denen Beschaffungen von Notstromaggregaten oder Satellitentelefonen führten zu keinen nachhal-
tigen Haushaltsmehrbelastungen. Die bereits gewonnenen Erkenntnisse stellen in künftigen Jahren 
eine wertvolle Hilfe im Umgang mit Krisensituationen dar. Die weitere Entwicklung des Winters 
2023/2024 bleibt dennoch abzuwarten. 
 
Zusammenfassend stellen wir nach § 102 Abs. 8 GO NRW i. V. m. § 321 Abs. 1 S. 2 HGB und § 102 
Abs. 5 GO NRW fest, dass wir die Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter und die Beur-
teilung der künftigen Entwicklung der Stadt, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren 
Ausdruck gefunden haben, als realistisch ansehen. 
 
 
II. Unregelmäßigkeiten 
 
Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung 
 
Als Abschlussprüfer haben wir gemäß Prüfungsstandard PS 730 des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
in Deutschland e. V., Düsseldorf, – Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts einer Gebiets- 
körperschaft – i. V. m. § 102 Abs. 8 GO NRW und § 321 Abs. 1 S. 3 HGB auch über bei Durchführung 
unserer Prüfung festgestellte Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften zu be-
richten. Zu diesen gesetzlichen Vorschriften zählen insbesondere die für die Aufstellung des Jah-
resabschlusses oder des Lageberichts geltenden Rechnungslegungsnormen. 
 
Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir nachstehend aufgeführte berichtspflichtige Unrich-
tigkeiten und Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften, die Satzung sowie sonstige gemeinderecht-
liche Bestimmungen festgestellt: 
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Gemäß § 91 Abs. 1 und 2 GO NRW und § 30 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-
Westfalen (KomHVO NRW) sind mindestens alle fünf Jahre die körperlich beweglichen und alle zehn 
Jahre die körperlich unbeweglichen Vermögensgegenstände durch eine körperliche Inventur aufzu-
nehmen. Aus der Bestandsaufnahme ist das Inventar der Kommune zu entwickeln. Gemäß § 29  
Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW ist in der Regel alle fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme für 
die Festwerte durchzuführen. Die Stadt ist zum 31. Dezember 2022 ihrer gesetzlichen Verpflichtung, 
eine körperliche Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände durchzuführen, nicht vollständig 
nachgekommen. 
 
Zum 31. Dezember 2022 wurde in dem Bereich „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanla-
gen“ sowie im Bereich der „Kanäle“ die Inventur noch nicht durchgeführt. Der Großteil des Vermö-
gens ist bereits in den Vorjahren mittels eines rollierenden Inventurverfahren aufgenommen und 
inventarisiert worden. Für die ausstehende Inventur der „Entwässerungs- und Abwasserbeseiti-
gungsanlagen“ und der „Kanäle“ wurden bereits erste vorbereitende Tätigkeiten in die Wege geleitet. 
Das Vermögen wird im Rahmen einer möglichen Gründung eines Eigenbetriebs durch ein beauf-
tragtes Unternehmen aufgenommen und bewertet. Dieser Auftrag wurde vergeben, sodass die In-
ventur in diesen Bereichen nachgeholt wird. 
 
Gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW ist der Entwurf des Jahresabschlusses spätestens bis zum 31. März 
des Folgejahres aufzustellen und dem Rat zur Feststellung zuzuleiten. Der Entwurf des Jahresab-
schlusses wurde dem Rat verspätet zur Verfügung gestellt. 
 
Die oben genannten Ausführungen haben keine Auswirkungen auf das Prüfungsurteil, da insgesamt 
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht wesentlich beeinflusst werden. 
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C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 
 
Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2022 in der Fassung der Anlage I den folgenden, unter dem 3. November 2023 un-
terzeichneten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An die Stadt Oelde:  
 
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses 
 
Prüfungsurteil 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Oelde – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2022, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanz-
rechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Kommunalhaushaltsverordnung 
Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage der Stadt zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Haus-
haltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022. 
 
Entsprechend § 322 Abs. 3 S. 1 HGB und nach § 102 GO NRW erklären wir, dass unsere Prüfung 
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 
 
Grundlage für das Prüfungsurteil 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 
GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
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Wir sind von der Stadt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum 
Jahresabschluss zu dienen. 
 
Sonstige Informationen 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen (Sonstige Informationen zu den 
Chancen und Risiken) verantwortlich. 
 
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen 
und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prü-
fungsschlussfolgerung hierzu ab.  
 
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen 
zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen  

 wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss oder unseren bei der Prüfung erlangten 
Kenntnissen aufweisen oder 

 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 
 
Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesent-
liche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese 
Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.  
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des verantwortlichen Rechnungsprüfungsausschus-
ses für den Jahresabschluss 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
Vorschriften des § 95 GO NRW in Verbindung mit der KomHVO NRW in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen  
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ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtü-
mern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Si-
cherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-
prozesses der Stadt zur Aufstellung des Jahresabschlusses. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-
mern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresab-
schluss beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahres-
abschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das 
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht  
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aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit die-
ses Systems der Stadt abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, 
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, 
d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen kann. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können je-
doch dazu führen, dass die Stadt die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann. 

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließ-
lich der Angaben, ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen einschließlich etwaiger 
bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
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Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 
 
Vermerk über die Prüfung des Lageberichts 
 
Prüfungsurteil 
 
Wir haben den Lagebericht der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum  
31. Dezember 2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 95 GO NRW in Ver-
bindung mit der KomHVO NRW, vermittelt insgesamt ein entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 
 
Grundlage für das Prüfungsurteil 
 
Wir haben unsere Prüfung des Lageberichts unter Beachtung des International Standard on As-
surance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.  
 
Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssi- 
cherungsstandards „Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis“ (IDW 
QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirt-
schaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben 
wir eingehalten. 
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ange-
messen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
 
Sonstige Informationen 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen (Sonstige Informationen zu den 
Chancen und Risiken) verantwortlich. 
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Unsere Prüfungsurteile zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen und 
dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungs-
schlussfolgerung hierzu ab.  
 
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen 
zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen  

 wesentliche Unstimmigkeiten zum Lagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten 
Kenntnissen aufweisen oder 

 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 
 
Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesent-
liche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese 
Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.  
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rechnungsprüfungsausschusses für den Lage-
bericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der in allen we-
sentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht und insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt, eine Analyse 
der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt enthält und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der für die Überwachung zuständige Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Über-
wachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Lageberichts. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Lagebericht in allen 
wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht, insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt, eine Analyse 
der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt enthält und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 
 
Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses gel-
ten gleichermaßen für die Prüfung des Lageberichts, mit der Ausnahme, dass wir nicht beurteilen, 
ob der Lagebericht die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass er 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt. 
 
Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungs-
nachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetz-
lichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundelie-
genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
 
 
Münster, am 3. November 2023 
 

 BDO Concunia GmbH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
  
  
  
 Jürgens Schulz 
 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer“ 
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D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 
 
Gegenstand der Prüfung 
 
Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren 

 die Buchführung, 
 der Jahresabschluss (bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teiler-

gebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang) und 
 der Lagebericht 

der Stadt. 
 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den gemeinde-
rechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Stadt; dies gilt 
auch für die Angaben, die wir zu diesen erhalten haben. Wir verweisen ergänzend auf die Abschnitte 
„Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rechnungsprüfungsausschusses für den Jah-
resabschluss“ und „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rechnungsprüfungsaus-
schusses für den Lagebericht“ unseres vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks. 
 
Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung 
zu beurteilen. Unsere diesbezügliche Verantwortung wird in den Abschnitten „Prüfungsurteile“ und 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ und „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks beschrie-
ben.  
 
Die sonstigen Pflichtaufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung gemäß § 104 GO NRW werden 
durch unsere Prüfungstätigkeit nicht berührt. 
 
Eine Überprüfung der Richtigkeit von Angaben zur Abrechnung von erhaltenen Zuschüssen und 
deren zweckmäßige Verwendung war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags. 
 
Art und Umfang der Prüfung 
 
Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte, unter dem 21. Oktober 2022 mit einem 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene und vom Rat am 13. Februar 2023 festgestellte 
Vorjahresabschluss der Stadt. 
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Wir haben die Abschlussprüfung gemäß § 102 GO NRW und entsprechend § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Berücksichtigung fand auch der Prüfungsstandard zur 
Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts einer Gebietskörperschaft (IDW PS 730). 
 
In Bezug auf die wesentlichen Grundzüge unseres prüferischen Vorgehens verweisen wir auf die 
Darstellungen im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses“ und „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts“ unseres 
vorstehend in Abschnitt C. wiedergegebenen Bestätigungsvermerks. Um diesen Anforderungen ge-
recht zu werden, wenden wir unseren risiko- und prozessorientierten Prüfungsansatz an; zu dessen 
Umsetzung bedienen wir uns unserer Prüfungssoftware APT Next Gen. Sie unterstützt die Planung, 
Durchführung und Dokumentation der Abschlussprüfung. 
 
Wir haben die Prüfung in den Monaten Juli bis August 2023 in den Räumlichkeiten der Stadt durch-
geführt. Die abschließenden Arbeiten wurden in unserem Hause erledigt. 
 
Die Prüfung der Buchhaltung und des Jahresabschlusses erfolgt unter Einbeziehung des bei der 
Stadt eingerichteten rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) auf der Basis von 
Stichproben. Identifizierte Kontrollverfahren der Stadt haben wir unserem Prüfungsplan entspre-
chend auf Wirksamkeit und Anwendung überprüft. Unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen 
(analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen von Geschäftsvorfällen und Beständen 
im Rahmen der bewussten Auswahl) konnten wir im Fall von wirksam eingestuften Kontrollen redu-
zieren. In allen anderen Fällen haben wir auf Basis unserer Risikoeinschätzung aussagebezogene 
Prüfungshandlungen in üblichem Umfang durchgeführt. Dabei wurden Art und Umfang der Ge-
schäftsvorfälle berücksichtigt. Das IKS der Stadt haben wir untersucht, soweit es für eine ordnungs-
gemäße Rechnungslegung von Bedeutung ist; das IKS in seiner Gesamtheit war nicht Gegenstand 
der Abschlussprüfung. 
 
Schwerpunkte der Prüfung des Jahresabschlusses waren: 

 Ermittlung und Bilanzierung corona- und ukrainebedingter Schäden, 
 Nachweis und Abgrenzung Gewerbesteuer und 
 Vollständigkeit der Angaben im Anhang und Lagebericht. 

 
Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung der Stadt haben wir uns einen Überblick 
über die Organisation der Buchführung und ein Verständnis von den prüfungsrelevanten Kontrollen 
verschafft sowie entsprechende Aufbauprüfungen, insbesondere in Bezug auf die implementierten 
wesentlichen Kontrollmaßnahmen, vorgenommen.  
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Den Bestand der in den liquiden Mitteln enthaltenen Guthaben bei Kreditinstituten sowie den Umfang 
der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben wir anhand der entsprechenden Konto-
auszüge und der eingeholten Bankbestätigungen überprüft. 
 
Die ordnungsgemäße Dotierung der Rückstellungen haben wir anhand von Sachverhaltsprüfungen 
beurteilt. 
 
Als Ergebnisse sachverständiger Dritter haben wir für die Prüfung der bestehenden Pensionsver-
pflichtungen die Daten und Berechnungsergebnisse des versicherungsmathematischen Gutachtens 
der HEUBECK AG, Köln, – unter Berücksichtigung unserer Einschätzung von deren Kompetenz, 
Fähigkeiten und Objektivität – einer kritischen Würdigung unterzogen und verwertet. 
 
Den Anhang prüften wir auf Vollständigkeit und Richtigkeit der gesetzlich geforderten Angaben. 
 
Den Lagebericht haben wir gemäß § 102 Abs. 5 GO NRW geprüft. 
 
Die gesetzlichen Vertreter haben alle gewünschten Aufklärungen und Nachweise erbracht und die 
berufsübliche Vollständigkeitserklärung für den Jahresabschluss und Lagebericht in schriftlicher 
Form abgegeben. Darin wird insbesondere versichert, dass in der Buchführung alle buchungspflich-
tigen Vorgänge und in dem vorliegenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögens-
gegenstände, Schulden (Verpflichtungen, Wagnisse etc.), Rechnungsabgrenzungsposten und Son-
derposten berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen 
Angaben gemacht worden sind.  
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E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 
 
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 
 
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 
 
Die Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften sowie den sie ergänzenden ortsrechtli-
chen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen sind in 
allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
abgebildet. 
 
Das rechnungslegungsbezogene IKS ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, 
die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungs-
stoffs zu gewährleisten. 
 
 
2. Jahresabschluss 
 
Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 ist diesem Bericht als Anlage beigefügt. 
 
Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Un-
terlagen abgeleitet. Die gesetzlichen Vorschriften zur Gliederung, Bilanzierung und Bewertung sowie 
zum Anhang wurden in allen wesentlichen Belangen eingehalten. 
 
 
3. Lagebericht 
 
Der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2022 ist diesem Bericht als Anlage beigefügt.  
 
Nach dem Ergebnis unserer Prüfung entspricht der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den 
gesetzlichen Vorschriften. 
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 
 
Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 
 
Der Jahresabschluss insgesamt, d. h. das Zusammenwirken von Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanz-
rechnung, Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen sowie Anhang, vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt.  
 
Hinsichtlich der Bewertungsgrundlagen und eventuellen Änderungen verweisen wir an dieser Stelle 
auf den Anhang, der diesem Bericht als Anlage beigefügt ist. 
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F. Schlussbemerkung 
 
Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für 
das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 der Stadt Oelde erstatten wir in Über-
einstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.). Eine Veröffentlichung oder die Weitergabe 
des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der testierten Fassung abweichen-
den Form sowie des im Abschnitt C. wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses 
Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung.  
 
Zu dem von uns erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk verweisen wir auf Abschnitt C. 
„Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“. 
 
 
Münster, am 3. November 2023 
 

 BDO Concunia GmbH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
   

   
   
 Jürgens Schulz 
 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Anlagen 















































































































































 Anlage II 
 Blatt 1 

 

 
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An die Stadt Oelde:  
 
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses 
 
Prüfungsurteil 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Oelde – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2022, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanz-
rechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Kommunalhaushaltsverordnung 
Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage der Stadt zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Haus-
haltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022. 
 
Entsprechend § 322 Abs. 3 S. 1 HGB und nach § 102 GO NRW erklären wir, dass unsere Prüfung 
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 
 
Grundlage für das Prüfungsurteil 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 
GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
 
Wir sind von der Stadt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum 
Jahresabschluss zu dienen. 
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Sonstige Informationen 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen (Sonstige Informationen zu den 
Chancen und Risiken) verantwortlich. 
 
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen 
und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prü-
fungsschlussfolgerung hierzu ab.  
 
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen 
zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen  

 wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss oder unseren bei der Prüfung erlangten 
Kenntnissen aufweisen oder 

 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 
 
Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesent-
liche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese 
Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.  
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des verantwortlichen Rechnungsprüfungsausschus-
ses für den Jahresabschluss 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
Vorschriften des § 95 GO NRW in Verbindung mit der KomHVO NRW in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen  
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtü-
mern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Si-
cherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben. 
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Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-
prozesses der Stadt zur Aufstellung des Jahresabschlusses. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-
mern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresab-
schluss beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahres-
abschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das 
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit die-
ses Systems der Stadt abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
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 ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, 

ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, 
d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen kann. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können je-
doch dazu führen, dass die Stadt die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann. 

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließ-
lich der Angaben, ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen einschließlich etwaiger 
bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 
 
Vermerk über die Prüfung des Lageberichts 
 
Prüfungsurteil 
 
Wir haben den Lagebericht der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum  
31. Dezember 2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 95 GO NRW in Ver-
bindung mit der KomHVO NRW, vermittelt insgesamt ein entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 
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Grundlage für das Prüfungsurteil 
 
Wir haben unsere Prüfung des Lageberichts unter Beachtung des International Standard on As-
surance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.  
 
Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssi- 
cherungsstandards „Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis“ (IDW 
QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirt-
schaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben 
wir eingehalten. 
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ange-
messen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
 
Sonstige Informationen 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen (Sonstige Informationen zu den 
Chancen und Risiken) verantwortlich. 
 
 
Unsere Prüfungsurteile zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen und 
dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungs-
schlussfolgerung hierzu ab.  
 
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen 
zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen  

 wesentliche Unstimmigkeiten zum Lagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten 
Kenntnissen aufweisen oder 

 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 
 
Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesent-
liche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese 
Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.  
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rechnungsprüfungsausschusses für den Lage-
bericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der in allen we-
sentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht und insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt, eine Analyse 
der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt enthält und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der für die Überwachung zuständige Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Über-
wachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Lagebericht in allen 
wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht, insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt, eine Analyse 
der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt enthält und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 
 
Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses gel-
ten gleichermaßen für die Prüfung des Lageberichts, mit der Ausnahme, dass wir nicht beurteilen, 
ob der Lagebericht die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass er 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt. 
 
Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungs-
nachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetz-
lichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
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Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundelie-
genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
 
 
Münster, am 3. November 2023 
 

 BDO Concunia GmbH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
   

   
   
 Jürgens Schulz 
 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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Analyse und Erläuterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
 
Aufgrund von Rundungsdifferenzen können bei der Tausender- und Prozentdarstellung geringfügige 
Abweichungen auftreten.  
 
1.  Berechnungsformeln der verwendeten Kennzahlen 
 

Kennzahl Berechnung 

Aufwandsdeckungsgrad Ordentliche Erträge x 100 
Ordentliche Aufwendungen 

Steuerquote Steuererträge x 100 
Ordentliche Erträge 

Zuwendungsquote Erträge aus Zuwendungen x 100 
Ordentliche Erträge 

Personalaufwandsquote Personalaufwendungen x 100 
Ordentliche Aufwendungen 

Sach- und Dienst-
leistungsaufwandsquote 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 
Ordentliche Aufwendungen 

Transferaufwandsquote Transferaufwendungen x 100 
Ordentliche Aufwendungen 

Zinslastquote Finanzaufwendungen x 100 
Ordentliche Aufwendungen 

Fördermittelquote I 
(Gesamte Sonderposten – Sonderposten für den 

Gebührenausgleich) x 100 
(Immaterielles Vermögen + Sachanlagevermögen) 

Fördermittelquote II 

(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten – Erträge aus der  
Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich) x 100 
(Abschreibungen auf immaterielles Vermögen + Abschreibungen 

auf Sachanlagevermögen) 

Anlagendeckung Langfristige Passiva x 100 
Anlagevermögen 

Reinvestitionsquote 
(Zugänge in das Anlagevermögen – Abgänge aus dem Anlagever- 

mögen+ Abgänge von Abschreibungen) x 100 
Abschreibungen 

Anlagenintensität Anlagevermögen x 100 
Bilanzsumme 
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Infrastrukturquote Infrastrukturvermögen x 100 
Bilanzsumme 

Eigenkapitalquote I Eigenkapital x 100 
Bilanzsumme 

Eigenkapitalquote II (Eigenkapital + Sonderposten) x 100 
Bilanzsumme 

Kurzfristige Schulden-
quote 

Kurzfristige Passiva x 100 
Bilanzsumme 

Liquiditätsgrad I Liquide Mittel x 100 
Kurzfristiges Fremdkapital 

Liquiditätsgrad II (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100 
Kurzfristiges Fremdkapital 

 
 
2. Haushaltssatzung 2022 
 
Nach § 78 Abs. 1 GO NRW hat die Stadt für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen, 
in der die in § 78 Abs. 2 GO NRW aufgeführten Bestandteile festzusetzen sind. 
 
Die im Haushaltsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigungen) be-
laufen sich auf T€ 35.653. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen beläuft 
sich auf T€ 21.860. 
 
Der Betrag der geplanten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage beläuft sich auf T€ 4.855. 
 
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde auf T€ 22.000 festgesetzt. 
 
Die festgesetzten Hebesätze für die Grundsteuer B und für die Gewerbesteuer sind der folgenden 
Tabelle zu entnehmen. 
 
 Grundsteuerhebesatz B Gewerbesteuerhebesatz 

 festgesetzt fiktiv festgesetzt fiktiv 
Jahr % % % % 
2023 474,0 493,0 412,0 416,0 
2022 474,0 479,0 412,0 414,0 
2021 474,0 443,0 412,0 418,0 
2020 474,0 443,0 412,0 418,0 
2019 474,0 443,0 412,0 418,0 
2018 417,0 429,0 412,0 417,0 
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Nach dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 und den in der Haushaltsplanung 2022 enthaltenen 
Planungsdaten hat die Stadt kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da nach derzeitigem 
Erkenntnis- und Planungsstand die hierfür in § 76 Abs. 1 GO NRW festgesetzten absoluten und 
relativen Veränderungen der allgemeinen Rücklage aufgrund erwarteter negativer Jahresergebnisse 
für den zugrundeliegenden Planungszeitraum nicht erfüllt werden. 
 
 
3. Ertragslage 
 
Ergebnisanalyse auf Basis des Jahresergebnisses 
 
Im Folgenden werden die tatsächlichen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022 dargestellt und ana-
lysiert.  
 
Die Ertragslage wurde unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte gebildet. Da-
her können Abweichungen unter anderem zwischen dem Kennzahlenset des Innenministeriums des 
Landes Nordrhein-Westfalen und den Kennzahlen im Prüfungsbericht bestehen. 
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Gemäß der als Anlage beigefügten Ergebnisrechnung schließt das Haushaltsjahr 2022 mit einem 
Jahresüberschuss in Höhe von T€ 4.113. Das Ergebnis setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt 
zusammen: 
 
 2022 2021 Veränderung 

 T€ % T€ % T€ 
Ordentliche Erträge      

Steuern und ähnliche Abgaben 58.775 59,0 52.824 58,0 + 5.951  
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.978 16,0 13.052 14,3 + 2.926  
Sonstige Transfererträge 520 0,5 2.262 2,5  - 1.742 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.033 18,1 15.932 17,5 + 2.101  
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.073 1,1 1.030 1,1 + 43  
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.244 2,3 2.532 2,8  - 288 
Sonstige ordentliche Erträge 2.495 2,5 2.607 2,9  - 112 
Aktivierte Eigenleistungen 438 0,4 785 0,9  - 347 

 99.558  100,0 91.023  100,0 + 8.535 
Ordentliche Aufwendungen     

 
Personalaufwendungen 23.519  23,6 21.417  23,5 + 2.102  
Versorgungsaufwendungen 2.352  2,4 2.319  2,5 + 33  
Aufwendungen für Sach- und Dienst-    

  
  leistungen 18.792  18,9 16.516  18,1 + 2.276  
Bilanzielle Abschreibungen 8.698  8,7 8.295  9,1 + 403  
Transferaufwendungen 38.117  38,3 35.822  39,4 + 2.295  
Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.404  3,4 3.882  4,3  - 478 

 94.882  95,3 88.251  97,0 + 6.631 
Ordentliches Ergebnis 4.676  2.772  + 1.904  
Finanzerträge 123   261    - 138 
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 866   912    - 46 
Finanzergebnis  - 743   - 651   - 92 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.932 

 
2.122 

 
+ 1.810  

Außerordentliches Ergebnis 181  
 

0 
 

+ 181 
Jahresergebnis 4.113  2.122  + 1.991 

 
Die Steigerung der Steuern und ähnlichen Abgaben resultiert hauptsächlich aus dem starken An-
stieg des Gewerbesteueraufkommens (+ T€ 5.415). Gleichzeitig sind die Stadtanteile an der Ein-
kommensteuer (+ T€ 427) sowie die Kompensationsleistungen (+ T€ 341) angestiegen. Die positive 
Entwicklung der Gewerbesteuer resultiert insbesondere aus den Nachzahlungen für Vorjahre (Nach-
veranlagungen) und den damit verbundenen Anpassungen der Vorauszahlungen. Negative Entwick-
lungen sind hingegen beim Gemeindeanteil der Umsatzsteuer (- T€ 430) festzustellen.  
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Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind insbesondere durch höhere Zuweisungen vom 
Land (+ T€ 2.529) gestiegen. Diese resultieren unter anderem aus den Landeszuweisungen nach 
dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (+ T€ 614) und den allgemeinen Zuweisungen vom Land 
(+ T€ 641). 
 
Die sonstigen Transfererträge sind im Vergleich zum Vorjahr um T€ 1.742 gesunken. Ursächlich 
hierfür ist die Einheitslastenabrechnung NRW für das Jahr 2019 (- T€ 1.767) im Vorjahr. 
 
Die gestiegenen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Wesentlichen auf die Benut-
zungsgebühren (+ T€ 1.257) und die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Gebühren-
ausgleich (+ T€ 823) zurückzuführen. Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Gebüh-
renausgleich betreffen die Stadtentwässerung und resultieren aus der Rückführung von Kostenüber-
deckungen. 
 
Der Anstieg der Personalaufwendungen ist auf die Beamtenbezüge (+ T€ 380), die Entgelte für 
tariflich Beschäftigte inklusive der gesetzlichen Sozialversicherungs- und Versorgungskassenbei-
träge (+ T€ 1.048) sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (+ T€ 502) 
zurückzuführen. Die Entgelte für tariflich Beschäftigte sind aufgrund von Tarifsteigerungen und der 
Anzahl der Vollbeschäftigten*innen gestiegen. 
 
Die Veränderung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist unter anderem auf ge-
stiegene Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen 
(+ T€ 658) sowie die sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (+ T€ 885) zurückzuführen.  
 
Die bilanziellen Abschreibungen sind im Haushaltsjahr um T€ 403 im Vergleich zum Vorjahr ge-
stiegen. Dies resultiert ebenfalls aus dem Anstieg des Sachanlagevermögens und dem damit ein-
hergehend ansteigenden Werteverzehr. 
 
Unter den gestiegenen Transferaufwendungen sind in diesem Zusammenhang die Kreisumlage 
(+ T€ 265), die Gewerbesteuerumlage (+ T€ 407) und die Sozialtransferleistungen (+ T€ 1.169) zu 
nennen. 
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Zur weiteren Erläuterung der Aufwands- und Ertragslage haben wir folgende Entwicklungen im 
Mehrjahresvergleich der letzten fünf Haushaltsjahre dargestellt: 
 
 2022 2021 2020 2019 2018 

 T€ T€ T€ T€ T€ 
Ordentliche Erträge 99.558 91.023 88.502 86.398 89.992 
Ordentliche Aufwendungen 94.882 88.251 83.186 84.020 81.895 
Ordentliches Ergebnis 4.676 2.772 5.316 2.378 8.097 
Finanzergebnis  - 743  - 651  - 999  - 1.008  - 1.110 
Außerordentliches Ergebnis 181 0 0 0 0 
Jahresergebnis 4.113 2.122 4.316 1.370 6.987 

     
 

 % % % % % 
Aufwandsdeckungsgrad 104,9 103,1 106,4 102,8 109,9 
Steuerquote 59,0 58,0 49,2 55,8 57,8 
Zuwendungsquote 16,0 14,3 21,3 12,6 11,3 
Personalaufwandsquote 24,8 24,3 25,5 22,8 21,7 
Sach- und Dienstleistungs-      

  aufwandsquote 19,8 18,7 18,9 18,4 19,9 
Transferaufwandsquote 40,2 40,6 39,7 42,1 41,8 
Zinslastquote 0,9 1,0 1,2 1,5 1,6 
Fördermittelquote II 39,6 41,9 46,0 46,5 51,6 
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4. Vermögens- und Finanzlage 
 
4.1 Vermögens- und Kapitalstruktur 
 
In der nachfolgenden Übersicht werden die Vermögens- und Kapital- sowie Schuldposten der Bilanz 
zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenüber-
gestellt.  
 
Die Vermögens- und Kapitalstruktur wurde unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Gesichts-
punkte gebildet. Daher können Abweichungen unter anderem zwischen dem Kennzahlenset des 
Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen und den Kennzahlen im Prüfungsbericht beste-
hen. 
 
Vermögensstruktur 31.12.2022 31.12.2021 Veränderung 

 T€ %  T€ %  T€ 
Langfristige Aktiva      

Aufwendungen für die Erhaltung der      

  gemeindlichen Leistungsfähigkeit 181  0,1 0 0,0 + 181  
Anlagevermögen 254.122  91,7 250.931  94,3 + 3.191  
Langfristige Forderungen 1.093  0,4 1.182 0,4  - 89 
Rechnungsabgrenzungsposten 3.606  1,3 2.810  1,1 + 796  

 259.002  93,5 254.923  95,8 + 4.079  
Kurzfristige Aktiva      

Vorräte 5.587  2,0 3.803  1,4 + 1.784  
Öffentlich-rechtliche und Transferforderungen 4.114  1,5 3.418  1,3 + 696  
Privatrechtliche Forderungen 449  0,2 444  0,2 + 5  
Sonstige Vermögensgegenstände 121  0,0 91  0,0 + 30  
Liquide Mittel 6.969  2,5 2.905  1,1 + 4.064  
Rechnungsabgrenzungsposten 768  0,3 592  0,2 + 176  

 18.008  6,5 11.253  4,2 + 6.755  
 277.011  100,0 266.174  100,0 + 10.837  
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Kapitalstruktur 31.12.2022 31.12.2021 Veränderung 

 T€ %  T€ %  T€ 
Eigenkapital 94.665  34,2 90.894  34,1 + 3.771  
Sonderposten 76.813  27,7 77.430  29,1  - 617 

 171.478  61,9 168.324  63,2 + 3.154  
Langfristige sonstige Passiva      

Rückstellungen 45.187  16,3 42.580  16,0 + 2.607  
Verbindlichkeiten Kredite für Investitionen 35.814  12,9 34.220  12,9 + 1.594  
Erhaltene Anzahlungen 10.498  3,8 0 0,0 + 10.498  
Rechnungsabgrenzungsposten 1.196  0,4 1.084  0,4 + 112  

 92.695  33,5 77.884  29,3 + 14.811  
 264.173  95,4 246.208  92,5 + 17.965  

Kurzfristige Passiva      

Rückstellungen 3.689  1,3 3.862  1,5  - 173 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und       

  Leistungen 6.246  2,3 2.966  1,1 + 3.280  
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 812  0,3 420  0,2 + 392  
Erhaltene Anzahlungen 1.325  0,5 11.838  4,4  - 10.513 
Sonstige Verbindlichkeiten 765  0,3 878  0,3  - 113 

 12.837  4,6 19.964  7,5  - 7.127 
 277.011  100,0 266.174  100,0 + 10.837  

 
Bei der Aufteilung der Vermögens- und Kapitalstruktur wurden kurzfristiges Vermögen und Schulden 
mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr definiert; langfristiges Vermögen und Schulden werden erst 
nach mehr als einem Jahr fällig. 
 
Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wurden anhand der Zinsbindungsfristen in kurz- 
bzw. langfristige Verbindlichkeiten unterschieden.  
 
Die langfristigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten im Wesentlichen die Grabnut-
zungsgebühren, verwendete Pauschalen für die Kreisstraße 30 sowie das Kanalnetz des Kornwegs, 
welches der Stadt kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Der langfristige aktive Rechnungsabgren-
zungsposten beinhaltet Zuweisungen an Dritte mit entsprechenden mehrjährigen Gegenleistungs-
verpflichtungen sowie die an den Kreis übertragene Kreisstraße 30. Ein kurzfristiger passiver Rech-
nungsabgrenzungsposten wurde im Haushaltsjahr 2022 nicht gebildet. 
 
Die Veränderung des Anlagevermögens ist auf Zugänge in Höhe von T€ 14.534 bei planmäßigen 
Abschreibungen in Höhe von T€ 7.763 und Abgängen von T€ 3.580 zurückzuführen. 
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Die wesentlichen Zugänge entfielen im Sachanlagevermögen auf Schulen (T€ 723), Wohnbauten 
(T€ 1.190), Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (T€ 1.337), Betriebs- und Geschäftsaus-
stattung (T€ 688) und auf die Anlagen im Bau (T€ 8.655). Im Haushaltsjahr wurden gleichzeitig Ver-
mögensgegenstände in Höhe von T€ 6.369 bei Inbetriebnahme umgebucht und unterjährig erstmalig 
abgeschrieben. Die Zugänge bei den Anlagen im Bau entfallen insbesondere auf die geleistete An-
zahlung aus dem Ankauf des Gebäudes „Oelder Tor“ (T€ 2.514), der Straßenerneuerung „Am Ro-
sendahl“ (T€ 916), der baulichen Erweiterung der OGS „Von-Ketteler-Schule“ (T€ 606), den Skate- 
und Bikepark (T€ 575) und der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses „Stromberg“ (T€ 535). 
 
Die Abgänge der Restbuchwerte des Anlagevermögens werden gegen die allgemeine Rücklage 
verbucht. Die wesentlichen Abgänge im Sachanlagevermögen entfallen auf das Ackerland 
(T€ 1.748) und den Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (T€ 550).  
 
Zu der Entwicklung des Anlagevermögens insgesamt verweisen wir auf den im Jahresabschluss als 
Anlage beigefügten Anlagenspiegel. 
 
Die Vorräte beinhalten im Wesentlichen Baugrundstücke und Gebäude, die veräußert werden sol-
len. Die Veränderung der Vorräte ist im Wesentlichen auf den An- und Verkauf von Grundstücken 
zurückzuführen. In 2022 wurden insbesondere Gewerbeflächen von insgesamt T€ 3.645 an- und 
von T€ 734 verkauft. 
 
Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen von T€ 44.720 (Vorjahr: T€ 42.258) und für Erstat-
tungsverpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung von T€ 67 (Vorjahr: T€ 62) sowie sonstige 
Rückstellungen von T€ 400 (Vorjahr: T€ 260) wurden langfristig ausgewiesen. Die sonstigen lang-
fristigen Rückstellungen umfassen die Jubiläumszuwendungen, die Aufbewahrung von Geschäfts-
unterlagen, die Rückbauten und die Altersteilzeitverpflichtungen. 
 
Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belaufen sich auf T€ 35.815 (Vorjahr: 
T€ 34.220). Im Haushaltsjahr 2022 wurden drei Kredite für Investitionen von insgesamt T€ 4.485 
aufgenommen, wobei ein Kredit für Investitionen von T€ 1.315 auf Abruf bereit steht und in 2022 
noch nicht ausgezahlt wurde.  
 
Die gestiegenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stehen im Wesentlichen im 
Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit der Anlagen im Bau bzw. des Sachanlagevermögens. 
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Die erhaltenen Anzahlungen wurden im Vorjahr vollständig dem kurzfristigen Bereich zugeordnet. 
Im Berichtsjahr erfolgte eine Anpassung nach der voraussichtlichen Inbetriebnahme der damit ver-
bundenen Anlage im Bau, sodass T€ 10.498 dem langfristigen Bereich zugeordnet wurden. Insge-
samt betragen die erhaltenen Anzahlungen T€ 11.823 (Vorjahr: T€ 11.838). 
 
Zur weiteren Erläuterung der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage haben wir folgende Entwick-
lungen im Mehrjahresvergleich der letzten fünf Haushaltsjahre dargestellt: 
 
 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

 % % % % % 
Anlagendeckung 104,0 98,1 97,9 100,9 103,8 
Anlagenintensität 91,7 94,3 94,5 91,6 91,5 
Infrastrukturquote 36,5 38,6 39,9 39,8 41,6 
Reinvestitionsquote 136,7 166,3 267,6 156,4 111,1 
Eigenkapitalquote I 34,2 34,1 34,6 33,3 33,3 
Eigenkapitalquote II 61,9 63,2 64,6 64,4 66,1 
Kurzfristige Schuldenquote 4,6 7,5 7,4 7,5 5,1 
Liquiditätsgrad I 54,3 14,6 12,9 76,8 76,8 
Liquiditätsgrad II 90,8 34,4 32,5 81,0 117,0 
Fördermittelquote I 32,2 32,2 32,8 34,8 36,8 
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4.2  Finanzlage 
 
Der Beurteilung der Finanzlage liegt die Annahme zugrunde, dass das finanzielle Gleichgewicht 
dann erhalten bzw. durch kurzfristig wirksame Maßnahmen sichergestellt werden kann, wenn den 
nach Fälligkeitsfristen geordneten Verbindlichkeiten jeweils Vermögensgegenstände mit gleichen 
Liquidierbarkeitszeiten gegenüberstehen, die Zahlungsverpflichtungen also durch entsprechende 
flüssige oder flüssig zu machende Vermögensteile gedeckt sind. 
 
Die Liquiditätslage stellt sich am Bilanzstichtag wie folgt dar: 
 
 31.12.2022 31.12.2021 

 T€ T€ 
Liquide Mittel 6.969 2.905 
Abzüglich   

Kurzfristiges Fremdkapital 12.837 19.964 
Liquidität I  - 5.868  - 17.059 
Zuzüglich   

Kurzfristige Forderungen 4.684 3.953 
Liquidität II/Unterdeckung  - 1.184  - 13.106 
Veränderung des Liquiditätssaldos + 11.922  

 
Die Liquiditätslage weist zum Bilanzstichtag im Berichtsjahr eine Unterdeckung von T€ 1.184 aus. 
Das kurzfristig realisierbare Schuldendeckungspotential deckt demnach stichtagsbezogen nicht das 
kurzfristige Fremdkapital.   
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4.3 Analyse der Finanzrechnung 
 
In der Finanzrechnung als direkte Methode einer Kapitalflussrechnung werden die Zahlungsströme 
des Berichtsjahres getrennt nach der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Anhand dieser Finanzrechnung, die wir diesem Bericht als 
Anlage beigefügt haben, werden die Veränderung des Finanzmittelfonds sowie die dafür ursächli-
chen Mittelbewegungen aufgezeigt. 
 
Zusammengefasst stellt sich die Finanzrechnung wie folgt dar: 
 
 2022 2021 

 T€ T€ 
Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.852 7.849 
Saldo aus der Investitionstätigkeit - 5.414 - 10.143 
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 2.438  - 2.294 
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 1.626 2.707 
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 4.064 413 
Anfangsbestand an Finanzmitteln 2.905 2.492 
Liquide Mittel 6.969 2.905 

 
Aus der Finanzrechnung wird deutlich, dass sich durch den positiven Saldo aus laufender Verwal-
tungstätigkeit (T€ 7.852), den negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit (- T€ 5.414) und den po-
sitiven Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (T€ 1.626) der Bestand an eigenen Finanzmitteln ins-
gesamt um T€ 4.064 erhöht hat. 
 
Der Saldo aus der laufendenden Verwaltungstätigkeit ist gegenüber dem Vorjahr nahezu unverän-
dert, da den gestiegenen Einzahlungen entsprechende Auszahlungen gegenüberstehen. Bspw. sind 
die Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (+ T€ 4.901) und Zuwendungen und allge-
meinen Umlagen (+ T€ 2.751) gestiegen, dem stehen jedoch erhöhte Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen (+ T€ 1.803) und Transferauszahlungen (+ T€ 4.948) gegenüber. 
 
Der Saldo aus der Investitionstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 4.729 erhöht. Dies 
resultiert hauptsächlich aus gesunkenen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge-
bäuden (- T€ 2.388) sowie Baumaßnahmen (- T€ 3.261).  
 
Die Veränderung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit liegt vor allem an den gestiegen Aus-
zahlungen für die Tilgung und Gewährung der Kredite für Investitionen (+ T€ 251) sowie an den 
gesunkenen Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (- T€ 830).  
 



Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und alle weiteren/and all Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im Konzern/in the group
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